
CONCILIUM ATTINIACENSE (a. 762)

Nomina episcoporum seu abbatum, qui aput villam Attiniacum pro causa religionis ac salute animarum congregati 
… decreto statuerunt, ut …quando quislibet de hoc saeculo migraverit, centum psalteria et … misas centum cantent.

Die Namen der Bischöfe und Äbte, die in der Königspfalz zu Attigny [unter der Leitung von König Pippin dem Jüngeren (751-
768)] … verbindlich festlegten, dass … wenn einer der unten Genannten stirbt, jeder Unterzeichner dafür Sorge trägt, 
dass 100 Psalter und 100 Messen gelesen werden:

(1) Chrodegang, Bischof von Metz († 6.3.766)               (31) Druhtgangus, Abt von Jumièges

(2) Eddo, Bischof von Straßburg (734-775)                                        . .  . . 

(3) Lul, Bischof von Mainz (755-786)                               (39) Godobertus, Abt von Rebais 

 . . . . .                   (40) Athalbertus, Abt von Pfäfers

(20) Iohannes, Bischof von Konstanz (762-782)                                 . . . . .

(21) Uuillibaldus, Bischof von Eichstätt († 7.7. 787/8)                      (42) Ebarsindus, Abt von Niederaltaich 

 . . . . .                  . . . . .

(28) Fulradus, Abt von St Denis († 16.7.784)                    
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Der „St. Galler Klosterplan“
 erstellt um 830 im Kloster 
                 Reichenau

                   Ausschnitt: Kirche 
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Die Liste der Mönche von    

Jumièges (GEMEDICO)

(unter Drontegangus abbas) 

und die Liste der Mönche 

   von Rebais (RASBACIS)

(unter Godobertus abbas)
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Vertrag der Gebetsverbrüderung
zwischen den Mönchsgemeinschaften von Reichenau und Sankt Gallen

(aus dem Codex Sangallensis 915, pag. 19f. und pag. 25)

     Im Jahr 800 der Fleischwerdung des Herrn, während der Herrschaft des erlauchtesten Herrn Kaisers Karl, 
wurde unter den Äbten Werdo und Waldo eine Übereinkunft und Gebetsverbrüderung zwischen den 
Mönchsgemeinschaften von Sankt Gallen und Reichenau geschlossen. In dieser Übereinkunft legten die Brüder 
aus beiden Orten übereinstimmend fest, dass stets, wenn irgendein Bruder sterben und dies dem Ort oder den 
Ältesten dort mitgeteilt werde, noch am selben Tage die Priester(mönche) drei Messen lesen und die übrigen 
Brüder für ihn einen Psalter und die Vigil singen sollen und von allen ein gemeinsames Messopfer gefeiert 
werden solle.
     Ebenso sollen am siebten Tage 30 Psalmen gesungen werden, am dreißigsten Tage aber sollen die Priester-
(mön-che) für ihn eine Messe lesen und die übrigen 50 Psalmen singen.
     Außerdem wollen wir gemäß unserer Gewohnheit am Ende jedes einzelnen Monats für die Verstorbenen die 
Vigilien feiern, in denen zugleich das Gedenken für alle verstorbenen Brüder stattfindet, die unserer 
Gemeinschaft angehören; am selben Tage soll auch der Name des jüngst Verstorbenen in Erinnerung gerufen und 
ein Messopfer zugleich für jenen wie auch generell für alle gefeiert werden.
     Und danach soll jeder Priester(mönch) eine Messe lesen, und die übrigen Brüder sollen 50 Psalmen singen.
     Außerdem soll einmal im Jahr, am 14. November, das Jahrgedächtnis aller einzelnen Verstorbenen gefeiert 
werden; am selben Tag sollen die Priester(mönche) drei Messen feiern und die übrigen Brüder einen Psalter 
singen, und die festliche Vigil und das gemeinsame Messopfer sollen von allen Brüdern gefeiert werden.
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Walahfrid schreibt in seiner in Hexametern verfassten ‚Viso Wettini‘ [Vers 914 – 922], dass Wetti ihn am Tag vor 
seinem Hinscheiden an sein Totenbett rufen ließ:

             …..

            [914] (er) setzte sich auf und befahl mir zu schreiben

            [915] auf der Tafeln Wachs und diktierte mir zweimal fünf Briefe

            [916] gleichen Inhalts, die wir hier aufzuzeichnen gedenken;

            [917] so können alle erkennen, wie vollkommen war Wettis Glaube.

            [918] Briefe also waren es zehn, und ihr Wortlaut war dieser:

„Dem ehrwürdigen Vater in Christo [N.N.] wünscht Wetti, einst Euer ergebener Freund, ewiges Heil im Herrn. Ich 
schreibe Euch in Todesgefahr … Was das jenseitige Leben betrifft, so erweist mir die Gunst, meiner Schwachheit zu 
Hilfe zu kommen, damit ich, wenn ich die Last unserer Vergänglichkeit abgelegt habe, auch dort durch die Schwere 
meiner Sündenstrafen nicht bedrängt werde. Wenn Euer Gebet die Zahl von hundert Messen und hundert 
Psalmgesängen*** erreicht hat, wird mir die Gnade gewiss sein. Lebe wohl, den ich nicht mehr zu sehen verdiene.“

            [919] Diesen Schluss befahl er zu setzen unter all seine Briefe.

            [920] Als ich den Wortlaut ändern und anderes hinschreiben wollte,

            [921] meinte er, dass ich es ohne Zweifel so könne sagen,

            [922] ahnungslos schrieb ich es hin, mich erfasste gewaltiger Schrecken….

*** vgl. den Gebetsbund zu Attigny (S. 1)!             - 5 -
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Mit Reichenau
 (um 824)
 verbrüderte  
 Mönchsgemein-
 schaften

           - 7 -




	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8

